
 

Zustellungen werden nur an den
 
Bevollmächtigten erbeten!

 
    

  

  
Rechtsanwalt Martin Trautmann  

Rechtsanwältin Victoria Trautmann-Reßler 

Rechtsanwältin Anja Bock 

Hans-Glück-Straße 19, 82380 Peißenberg ,Tel. 08803/6371-0, Fax. 08803/6371-11  

e-mail: kontakt@kanzlei-trautmann.com  
  
wird hiermit in Sachen:   
   
                          wegen     

Vollmacht  
erteilt zur  
1. Vertretung außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen 

gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer);  
  

2. Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschl. der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen;  
  

3. Vertretung und Verteidigung in Straf- und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschl. der Vorverfahren sowie (für den Fall 
der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO sowie 
mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145a II StPO, zur Stellung von Straf- und anderen 
nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen, insbes. auch für das Betragsverfahren.  

  
Die Vollmacht ermächtigt auch zur Vertretung in sonstigen Verfahren, gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- 
und Folgeverfahren aller Art. Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die 
Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie 
zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, 
Geld, Wertsachen und Urkunden, auch den Streitgegenstand und die vom Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen 
zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.  
  

  

…………., den …………………….    _____________________________________________  

                                                                                                           (Unterschrift)  

  

  

……………………………………………………………………………………………………………..  
Widerrufbelehrung  

  

Soweit die Beauftragung oder die Erteilung der Vollmacht nicht in den Büroräumen erfolgt, können Sie den Auftrag an den 

Anwalt innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Beauftragung bzw. Vertragsschluss, ohne Angaben von Gründen widerrufen.  

Um Ihr Widerrufrecht auszuüben, müssen Sie in unserem Büro, Kanzlei Martin Trautmann, Hans-Glück-Str. 19, 82380 

Peißenberg, mittels einer eindeutigen Erklärung (Brief, Fax, Mail) Ihren Entschluss mitteilen, den Mandatsvertrag zu widerrufen. 

Für die Wahrung der Widerruffrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufrechts rechtzeitig 

absenden.  

  

Folgen des Widerrufs:  

Wenn Sie den Vertragsabschluss widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, zu erstatten.   

Soweit vor Ablauf der Widerspruchsfrist, seitens der Kanzlei Dienstleistungen erbracht wurden (z. B. wegen drohendem 

Fristablauf u.a.), haben Sie uns die Dienstleistung zu erstatten. Der Wertersatz für die erbrachte Dienstleistung entspricht die 

Leistung (ggf. Zeitaufwand), der bis zum Eingang der Unterrichtung vom Widerrufrecht, erbracht wurde. Soweit die 

Gebührenordnung für Rechtsanwälte (RVG) das volle Entstehen der Gebühr vorsieht, wird dies zur Anwendung kommen.  

  

………………………. ,………………………    ……………………………………………  

Ort        Datum           (Unterschrift)   


